Beitragsordnung der Arztekammer Berlin

vom 8. Mai und 27. November 2019, zuletzt geandert am 19. November 2025

§ 1 Beitragserhebung, Pflichten der Mitglieder,
Begriffsbestimmungen

(1) Zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben erhebt die Arztekammer Berlin von
den Kammermitgliedern und freiwilligen Mitgliedern Jahresbeitrage
nach dieser Beitragsordnung. Die Hohe der Beitrdge ist in der Beitragsta-
belle festgelegt. Die Beitragstabelle wird fiir jedes Beitragsjahr beschlos-
sen. Beitragsordnung und Beitragstabelle werden nach den Vorgaben der
Hauptsatzung bekannt gemacht.

(2) Alle der Arztekammer Berlin am Veranlagungsstichtag eines Beitrags-
jahres angehorenden Mitglieder sind fiir dieses Beitragsjahr verpflichtet,
sich zu ihrer drztlichen Tétigkeit sowie ihren Einkilinften daraus zu erkla-
ren, ihren Beitrag zu veranlagen und zu zahlen. Veranlagungsstichtag ist
der 1. Februar. Kammermitglieder, die zum Veranlagungsstichtag das 75.
Lebensjahr vollendet haben und nicht &rztlich tétig sind, sind von diesen
Verpflichtungen befreit. Freiwillige Mitglieder sowie Mitglieder, die eine
Festsetzung gemaR § 2 Absatz 5 Satz 2 erhalten haben, miissen sich nicht
veranlagen; § 2 Absatz 5 Satz 3 bleibt unberiihrt.

(3) Die Verpflichtung zur Beitragszahlung richtet sich nach den Verhaltnis-
sen zum Veranlagungsstichtag. Kurzfristige Unterbrechungen der Tatig-
keit zum Veranlagungsstichtag, insbesondere durch Krankheit, Urlaub
oder infolge Auftragsmangels, bleiben unberiicksichtigt.

(4) Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Beitragsbemessungs-
jahr ist das vorletzte Jahr vor dem Beitragsjahr.

(5) Arztliche T4tigkeit ist jede Tatigkeit, bei der drztliche Fachkenntnisse an-
gewendet oder mitverwendet werden oder angewendet oder mitverwen-
det werden kénnen. Dazu gehort nicht nur die Behandlung von Patientin-
nen oder Patienten, auch als Praxisvertretung oder im &rztlichen Notfall-
dienst, sondern unter anderem auch die Tatigkeit in der medizinischen
Lehre und Forschung, in Wirtschaft, Industrie und in der Verwaltung so-
wie die fachjournalistische und die gutachtliche arztliche Tatigkeit.

§ 2 Beitragszuordnung und Beitragsbemessung

(1) Fir Kammermitglieder, die zum Veranlagungsstichtag &rztlich tatig
sind, bemisst sich der Beitrag auf der Grundlage der im Beitragsbemes-
sungsjahr erzielten Einkiinfte aus arztlicher Tatigkeit anhand der Bei-
tragstabelle, sofern in dieser Beitragsordnung nichts anderes bestimmt
ist. Entspricht die Beitragsbemessung im Beitragsjahr, auch unter Be-
riicksichtigung von Freibetrdgen nach § 3 Absatz 2, der Stufe 3, zahlen
Kammermitglieder abweichend von Satz 1 den Beitrag der Stufe 3.

(2) Kammermitglieder, die zum Veranlagungsstichtag in mindestens ei-
ner weiteren Arztekammer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
beitragspflichtig sind, zahlen einen anteiligen Beitrag, mindestens jedoch
den Beitrag der Stufe 3. Die Hohe des anteiligen Beitrags ergibt sich aus
der Division des nach Absatz 1 ermittelten Beitrags durch die Zahl der
Kammermitgliedschaften. Der ermittelte Betrag ist auf volle Euro kauf-
méannisch zu runden. Die Arztekammer Berlin kann abweichend von Satz
1 und 2 den Beitrag auf der Grundlage der im Beitragsbemessungsjahr in
Berlin erzielten Einkiinfte aus &rztlicher Tatigkeit bemessen, wenn die
Beitragsordnung der anderen Arztekammer eine Teilungsregelung oder
eine Bemessung nach im eigenen Zusténdigkeitsbereich erzielten arztli-
chen Einkiinften nicht vorsieht und die Bemessung des Beitrags nach Satz
1 und 2 unverhéltnisméaRig ware.

(3) Kammermitglieder, die zum Veranlagungsstichtag aufgrund einer
arztlichen Tatigkeit in mindestens einer weiteren Heilberufskammer im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beitragspflichtig sind, zahlen
den Beitrag der Stufe 8. Sie zahlen den Beitrag der Stufe 3, sofern ihre Ge-
samteinkiinfte aus heilberuflicher Tatigkeit unter Berlicksichtigung der
Freibetrdge nach § 3 Absatz 2 unterhalb der Stufe 8 liegen. Absatz 2 findet
keine Anwendung.

(4) Kammermitglieder, die zum Veranlagungsstichtag in mindestens ei-
ner weiteren Arztekammer und aufgrund &rztlicher Tatigkeit in mindes-
tens einer weiteren Heilberufskammer im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland beitragspflichtig sind, veranlagen ihren Beitrag nach Absatz
2 und nach Absatz 3 Satz 1. Sie zahlen den fiir sie giinstigeren Beitrag.

(5) Kammermitglieder, die zum Veranlagungsstichtag nicht arztlich tatig
sind, zahlen den Mindestbeitrag. Sie zahlen den Mindestbeitrag nach Fest-
setzung durch die Arztekammer Berlin bis auf Widerruf, wenn sie dauerhaft
nicht mehr &rztlich tatig sein werden. Der Wegfall der Voraussetzungen
nach Satz 1 und 2 ist der Arztekammer Berlin unverziiglich anzuzeigen.

(6) Freiwillige Mitglieder zahlen den Beitrag nach Festsetzung durch die

Arztekammer Berlin bis auf Widerruf.
§ 3 Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

(1) Die Einkiinfte aus arztlicher Tatigkeit sind nach den Vorschriften des
Steuerrechts der Bundesrepublik Deutschland zu ermitteln. Hierzu geho-
ren insbesondere
1. Einkiinfte aus selbsténdiger Arbeit, zum Beispiel aus niedergelas-
sener Praxistatigkeit, auch der Erls aus dem Verkauf der Praxis,
2. Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit, zum Beispiel als beamte-
ter oder angestellter Arzt, auch Abfindungszahlungen und Uber-
gangsgebliihrnisse,

3. Einkiinfte aus Gewerbebetrieb, zum Beispiel aus Gutachtertatig-
keiten, Kontaktlinsenanpassungen, Laboruntersuchungen,

4. sonstige Einkiinfte, zum Beispiel aus ehrenamtlichen Tétigkeiten.

Einkiinfte aus selbstdndiger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb sind insbe-
sondere die Betriebseinnahmen abziiglich der Betriebsausgaben. Darun-
ter fallen auch Einkiinfte, die vor dem Beitragsbemessungsjahr bewirkt,
aber im Beitragsbemessungsjahr zugeflossen sind, zum Beispiel Ein-
kiinfte aus Lizenzvertragen und Praxisverk&dufen. Einkiinfte aus nichtselb-
standiger Arbeit sind das Bruttojahresentgelt laut Lohnsteuerbescheini-
gung abzlglich Werbungskosten. Samtliche Einkiinfte im Sinne des Sat-
zes 2 sind zu addieren. Werden bestimmte Einkiinfte nicht arztlicher Ta-
tigkeit zugerechnet, sind diese gesondert auszuweisen und mit einer Er-
kldrung zu versehen.

(2) Die Einkiinfte sind um Behinderten- und Pflegepauschbetrége nach
§ 33b EStG zu mindern. Andere Sonderausgaben und auBergewéhnliche
Belastungen nach §§ 10, 33, 33a EStG bleiben fiir die Beitragsbemessung
auBer Ansatz; dasselbe gilt fiir Versorgungsbeziige nach 6ffentlich-recht-
lichen Grundsétzen, Renten aus der Sozialversicherung und vergleichbare
Leistungen, zum Beispiel aus der Arzteversorgung.

§ 4 Veranlagung

(1) Die fiir die Veranlagung des Beitrags notwendigen Formulare werden
durch Postaufgabe sowie in elektronischer Form bereitgestellt. Die Ver-
anlagungserklarung muss bis zum Ablauf des von der Arztekammer Berlin
festgelegten Zugangsstichtags vollstandig ausgefiillt in der Arztekammer
Berlin eingegangen sein. Erkldrungen nach § 2 Absatz 5 Satz 1 miissen
ebenfalls bis zum Zugangsstichtag in der Arztekammer Berlin vorliegen.
Antrdge nach § 8 Absatz 1 und 2 sollen bis zum Zugangsstichtag und miis-
sen innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen ge-
stellt werden. Zwischen dem Tag der Bereitstellung und dem Zugangs-
stichtag muss mindestens ein Monat liegen. Die Termine werden auf der
Homepage und im Mitgliederportal der Arztekammer Berlin sowie auf
den Formularen der Veranlagungserkldrung veroffentlicht.

(2) Der Veranlagungserklarung sind die nachfolgend aufgefiihrten Nach-
weise beizufligen:

1. die fiir die Entscheidung tiber die Gewdhrung des Mindestbeitrags,
einer Beitragsbefreiung, eines Beitragserlasses oder einer Beitrags-
stundung erforderlichen Leistungsbescheide, Feststellungsbeschei-
de, arztlichen Zeugnisse oder sonstigen Nachweise in Kopie,

2. eine Kopie des erforderlichen Auszugs aus dem Einkommensteu-
erbescheid des Beitragsbemessungsjahres,

3. bei abhéngig Beschéftigten ersatzweise eine Kopie der Lohnsteu-
erbescheinigung aus dem Beitragsbemessungsjahr, sofern in diesem
Jahr keine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererkla-
rung bestand, im Ubrigen Nachweis nach Nummer 2,

4. bei Mehrfachmitgliedern nach § 2 Absatz 2 und 3 Bestatigungen

liber die Zahlung des Beitrages an die andere Kammer.
Die Nachweise diirfen hinsichtlich nicht beitragsrelevanter Angaben un-
kenntlich gemacht werden. Statt der Nachweise nach Satz 1 Nummern 2
und 3 kann der Veranlagungserkldrung die Bestétigung einer Steuerbera-
terin oder eines Steuerberaters Uber die Richtigkeit der Selbstveranla-
gung in Bezug auf alle in § 3 genannten Bemessungsgrundlagen, auch in
Kopie, beigefiigt werden.
(3) Die Arztekammer Berlin kann weitere Nachweise zur Uberpriifung der
Richtigkeit der Veranlagungserkldrung fordern. Sie kann im Einzelfall
Glaubhaftmachung gestatten oder von einer Nachweisflihrung absehen,
wenn und soweit sie von der Richtigkeit der Angaben anderweitig liber-
zeugt ist. Sie kann im Einzelfall auf die Verwendung der in Absatz 1 Satz 1
bezeichneten Formulare verzichten, wenn die Veranlagung in anderer ge-
eigneter Weise erfolgt ist.
(4) Der Beitrag ist bis zum Zugangsstichtag vorlaufig einzustufen, wenn
der Einkommensteuerbescheid fiir das Beitragsbemessungsjahr noch
nicht erteilt worden ist. Der Einkommensteuerbescheid oder eine darauf
beruhende Bestatigung einer Steuerberaterin oder eines Steuerberaters
im Sinne von Absatz 2 Satz 3 ist innerhalb eines Monats nach Erteilung
des Einkommensteuerbescheids nachzureichen.

§ 5 Beitragsfestsetzung, Rechtswirkung
unbeanstandeter Beitragseinstufung

(1) Ergibt die Auswertung der Nachweise eine Abweichung von der Selbst-
veranlagung, wird der Beitrag von der Arztekammer Berlin festgesetzt.

(2) Kommt das Kammermitglied seiner Veranlagungspflicht nicht oder
nicht ordnungsgemaR nach, setzt die Arztekammer Berlin den Beitrag
nach folgenden Grundsatzen fest:

1. das Kammermitglied wird von der Arztekammer Berlin erstmals
veranlagt oder ist von ihr bei der letzten Beitragsveranlagung bis ein-
schlieRlich Beitragsstufe 27 veranlagt worden, es war befreit, zum
Mindestbeitrag veranlagt oder dem Kammermitglied ist der Beitrag
erlassen worden: Beitragsstufe 35,
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2. das Kammermitglied ist bei der letzten Beitragsveranlagung der
Arztekammer Berlin ab Beitragsstufe 28 bis einschlieBlich Beitrags-
stufe 47 veranlagt worden: Beitragsstufe 55,

3. das Kammermitglied ist bei der letzten Beitragsveranlagung der
Arztekammer Berlin ab Beitragsstufe 48 bis zur letzten Beitragsstufe
veranlagt worden: Beitragsstufe 200.

Die Arztekammer Berlin berichtigt den Bescheid, wenn die Adressatin
oder der Adressat binnen Monatsfrist eine Erkldrung mit Nachweisen bei
der Arztekammer Berlin einreicht. Nach Eintritt der Bestandskraft des
Beitragsbescheids berichtigt die Arztekammer Berlin den Bescheid auf
Antrag der Adressatin oder des Adressaten unter Erhebung eines Ver-
spatungszuschlages in Hohe von 150,-- Euro, sofern sie oder er eine Erkla-
rung mit Nachweisen bei der Arztekammer Berlin einreicht. Der Antrag
auf Berichtigung muss innerhalb eines Jahres ab Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheids gestellt werden. § 4 Absatz 3 gilt entsprechend. Liegt der
Antragstellerin oder dem Antragsteller der Einkommensteuerbescheid
fiir das Beitragsbemessungsjahr zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch
nichtvor, so gilt § 4 Absatz 4 Satz 2 entsprechend. Die Berichtigung erfolgt
erst nach Einreichung aller notwendigen Unterlagen.

(3) Die Arztekammer Berlin kann Beitragsbescheide unter dem Vorbehalt
der Vorlaufigkeit erlassen, wenn die endgiiltige Beitragsfestsetzung von
einem in der Zukunft liegenden Ereignis oder einer zukiinftigen Entschei-
dung abhéngig ist.

(4) Die vom Kammermitglied ordnungsgemaR erklérte Einstufung des
Kammerbeitrags steht einem Beitragsbescheid gleich, wenn die Arzte-
kammer Berlin die Veranlagungserklarung nicht binnen sechs Monaten
nach Zugang bei ihr gegenliber dem Kammermitglied beanstandet.
Bleibt die Veranlagungserklarung unbeanstandet, gilt der Beitragsbe-
scheid mit Ablauf dieser Frist als bekannt gegeben.

§ 6 Pflicht zur Zahlung, Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung des Beitrags entsteht mit der Einreichung der
Veranlagungserklarung oder der vorldufigen Veranlagungserklarung. Die
Pflicht zur Zahlung des Mindestbeitrages sowie des Beitrages von freiwil-
ligen Mitgliedern entsteht mit Ablauf des Zugangsstichtags. Die Pflicht zur
Zahlung des festgesetzten Beitrags, des Verspatungszuschlags sowie von
Mahngebiihren nach Absatz 3 entsteht mit der Bekanntgabe der Festset-
zung. Der Beitrag wird mit der Entstehung fillig, wenn nicht die Arztekam-
mer Berlin einen spateren Zeitpunkt bestimmt.

(2) Die Zahlung ist unbar zu leisten. Von freiwilligen Mitgliedern kann die
Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren verlangt werden.

(3) Nicht gezahlte Beitrége, Verspatungszuschlage oder Mahngebiihren
werden kostenpflichtig angemahnt und im Verwaltungswege vollstreckt.
Die Hohe der Mahngebiihren richtet sich nach der Gebiihrenordnung der
Arztekammer Berlin vom 8. Mai 2019 und 27. November 2019 (ABL. S.
8406), die zuletzt durch die Dritte Anderung vom 19. Februar 2025 (ABL. S.
2049) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

§ 7 Verjahrung und Erstattung

(1) Eine Festsetzung nach dieser Beitragsordnung, ihre Aufhebung oder
Anderung ist nicht mehr zuléssig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen
ist. Die Festsetzungsfrist betragt vier Jahre. Sie betragt zehn Jahre, wenn
die Beitragsschuldnerin oder der Beitragsschuldner liber beitragserheb-
liche Tatsachen vorsatzlich oder leichtfertig unvollstéandige oder unrich-
tige Angaben macht oder die Mitteilung beitragserheblicher Tatsachen
pflichtwidrig unterldsst. Sie beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Beitragsschuld entstanden ist. Hat die Arztekammer Berlin ei-
nen fiir die Festsetzung erforderlichen Nachweis von dem Beitrags-
schuldner gefordert, ist die Festsetzungsfrist ab der Bekanntgabe des Be-
scheides so lange gehemmt, bis die Beitragsschuldnerin oder der Bei-
tragsschuldner den Nachweis in der Arztekammer Berlin eingereicht hat.

(2) Der Anspruch auf Zahlung festgesetzter Beitrdge verjahrt nach vier
Jahren; mit der Verjahrung erlischt der Anspruch. Die Zahlungsverjéh-
rungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der An-
spruch erstmalig féllig geworden ist.

(3) Ein Anspruch auf Erstattung von tiberzahlten oder zu Unrecht erhobe-
nen Beitrdgen entsteht mit der Zahlung. Er verjahrt nach vier Jahren. Mit
der Verjahrung erlischt der Anspruch. Die Verjdhrungsfrist beginnt mit
dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, je-
doch nicht vor der Unanfechtbarkeit der Festsetzungsentscheidung. Zah-
lungen aufgrund von unanfechtbar gewordenen Anforderungen sind
nicht zu erstatten.

(4) Im Ubrigen finden fiir die Festsetzungsverjahrung nach Absatz 1, die
Zahlungsverjahrung nach Absatz 2 sowie die Erstattung nach Absatz 3 die
§§ 20 und 21 des Gesetzes liber Gebiihren und Beitrage vom 22. Mai 1957,
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBL. S. 284)
gedndert worden ist, Anwendung.
§ 8 Beitragsbefreiung und Mindestbeitrag
in besonderen Lebenssituationen

(1) Kammermitglieder, die im Beitragsjahr
1. den arztlichen Beruf nicht mehr ausiiben und

a) nach § 15 Elftes Sozialgesetzbuch oder entsprechend den Vor-
gaben aus § 23 Elftes Sozialgesetzbuch festgestellt pflegebediirf-
tig sind, oder

b) gemal sozialrechtlichen Vorschriften einen Grad der Behinde-
rung von mindestens 70 oder eines der folgenden Merkzeichen ha-
ben: aG = auRergewdhnlich gehbehindert, B = Berechtigung stan-
dige Begleitung, Bl=blind, G =im StraRBenverkehr erheblich beein-
trachtigt, Gl = gehorlos, H = hilflos, TBl = taubblind, oder

c) Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten, oder

2. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zwei-
ten oder Zwolften Sozialgesetzbuch beziehen,

werden auf Antrag von der Beitragszahlung fir das Beitragsjahr befreit. In
den Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 a) erfolgt die Befreiung widerruf-
lich auf Dauer, wenn der Pflegegrad 3 festgestellt worden ist. In den Ver-
fahren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 b) erfolgt die Befreiung widerruflich auf
Dauer, wenn der Grad der Behinderung unbefristet festgestellt worden
ist.

(2) Kammermitglieder, die im Beitragsjahr an einer schwerwiegenden Er-
krankung von erheblicher Dauer leiden und wahrend dieser Zeit nicht
arztlich tétig sind, zahlen auf Antrag den Mindestbeitrag.

(3) Fiir die Nachweisfiihrung gelten § 4 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 sowie Absatz
3 Satz 1und 2 entsprechend. Die Arztekammer Berlin kann in den Verfah-
ren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 a) und Absatz 2 von der Antragsstellung ab-
sehen, wenn eine Antragstellung nicht zugemutet oder erwartet werden
kann.

(4) In den Verfahren nach Absatz 2 entscheidet der Vorstand oder ein von
ihm beauftragter Ausschuss. Der Vorstand kann zu den Verfahren nach
Absatz 1 und 2 sowie zur Ausfiillung der Beurteilungsspielrdume Richtli-
nien erlassen. Er kann Entscheidungen nach MafRgabe der Richtlinien auf
die Verwaltung tbertragen.

(5) Die Arztekammer Berlin widerruft einen nach Absatz 1 Satz 2, § 2 Ab-
satz 5 oder Absatz 6 erlassenen Verwaltungsakt, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit sofortiger Wirkung, wenn
die Voraussetzungen weggefallen sind. Sie kann Verwaltungsakte ganz
oder teilweise mit Wirkung fiir die Zukunft widerrufen, wenn sie aufgrund
einer Anderung der Beitragsordnung oder anderer Rechtsvorschriften be-
rechtigt wére, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen.

§ 9 Stundung, ErmaBigung und Erlass

(1) Auf Antrag kann der Beitrag zur Vermeidung erheblicher Harten ganz
oder teilweise gestundet werden. Eine erhebliche Harte ist dann anzu-
nehmen, wenn das Kammermitglied sich aufgrund ungiinstiger wirt-
schaftlicher Verhéltnisse voriibergehend in ernsthaften Zahlungsschwie-
rigkeiten befindet oder eine Einziehung der Forderung dieses bewirken
wiirde.

(2) Auf Antrag kann der Beitrag zur Vermeidung besonderer Harten ganz
oder teilweise erlassen werden. Eine besondere Hérte ist insbesondere
anzunehmen, wenn sich das Kammermitglied in einer unverschuldeten
wirtschaftlichen Notlage befindet und zu besorgen ist, dass die Weiterver-
folgung des Anspruches zu einer Existenzgefahrdung fiihren wiirde.

(3) Fur den Verspatungszuschlag nach § 5 Absatz 2 gelten Absatze 1 und 2
entsprechend.

(4) Fur das Verfahren nach Absatz 1 bis 3 gelten § 4 Absatz 3 Satz 1, § 8
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 entsprechend. Die Verwaltungsrichtlinien
des Vorstands kdnnen Regelungen zur Ermessensausiibung enthalten.

(5) Auf Antrag wird die Halfte des nach § 2 Absatz 1 bemessenen Beitrages,
mindestens jedoch der Beitrag in Hohe des Mindestbeitrags, erhoben,
wenn die Kammermitgliedschaft nach dem Veranlagungsstichtag fiir
mindestens sechs Monate entfallen ist und gleichzeitig keine Mitglied-
schaft in einer anderen Arztekammer der Bundesrepublik Deutschland
oder freiwillige Mitgliedschaft in der Arztekammer Berlin bestanden hat.
Der ermittelte Betrag ist auf volle Euro kaufménnisch zu runden. Der An-
trag muss bis zum 15. Dezember des Beitragsjahres in der Arztekammer
Berlin eingegangen sein.

(6) Pflichten der Kammermitglieder und freiwilligen Mitglieder nach die-
ser Beitragsordnung, die zum Zeitpunkt ihres Todes bestehen, werden
gegeniiber Erben nicht geltend gemacht. § 7 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 10 Formulare

Der Vorstand der Arztekammer Berlin kann bestimmen, dass fiir das Bei-
tragsverfahren ausschlieBlich von der Arztekammer Berlin bereitgestellte
Formulare, auch elektronischer Art, zu verwenden sind. § 4 Absatz 3 Satz
2 gilt entsprechend.

§ 11 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten, Giiltigkeit

Diese Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und gilt erstmals
fur das Beitragsjahr 2020. Die Beitragsordnung der Arztekammer Berlin
vom 21. November 2012 (ABI. 2013 S. 400), die zuletzt durch die Sechste
Anderung vom 28. November 2018 (ABI. 2019 S. 1396) gedndert worden
ist, behalt mit den jeweils auf ein Beitragsjahr bezogenen Beitragstabel-
len fiir die Beitragsjahre 2013 bis 2019 ihre Giiltigkeit. Sie tritt im Ubrigen
mit Ausnahme des § 9 Satz 2 mit dem Inkrafttreten der in Satz 1 bezeich-
neten Beitragsordnung auBer Kraft.

Seite 2/2



	§ 1 Beitragserhebung, Pflichten der Mitglieder, Begriffsbestimmungen
	§ 2 Beitragszuordnung und Beitragsbemessung
	§ 3 Ermittlung der Bemessungsgrundlagen
	§ 4 Veranlagung
	§ 5 Beitragsfestsetzung, Rechtswirkung  unbeanstandeter Beitragseinstufung
	§ 6 Pflicht zur Zahlung, Fälligkeit
	§ 7 Verjährung und Erstattung
	§ 8 Beitragsbefreiung und Mindestbeitrag  in besonderen Lebenssituationen
	§ 9 Stundung, Ermäßigung und Erlass
	§ 10 Formulare
	§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Gültigkeit

